
 

Auszug aus der Niederschrift 

 

über die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 

des Landkreises Amberg-Sulzbach 

 

vom 30.05.2022 

 

im König-Ruprecht-Saal des Landratsamtes Amberg-Sulzbach in Amberg 
 
 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 

A) Öffentlicher Teil  
 

1. Neubau eines Dienstgebäudes zur Unterbringung des Fachbereichs Informations- und 
Kommunikationstechnik (IuK) sowie der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) 
Vorstellung der Entwurfsplanung 
 

2. Anfragen, Verschiedenes 
 
 

B) Nichtöffentlicher Teil  
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A) Öffentlicher Teil 

 

38. Neubau eines Dienstgebäudes zur Unterbringung des Fachbereichs Informations- und 

 Kommunikationstechnik (IuK) sowie der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) 

 Vorstellung der Entwurfsplanung 
 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Entwurfsplanung mit dazugehöriger Zusammenstellung der Kostenberechnung zum Neubau 

des Dienstgebäudes zur Unterbringung 

 

- des Sachgebiets Informations- und Kommunikationstechnik 

- der Führungsgruppe Katastrophenschutz 

- für Mitarbeiter, die im Homeoffice tätig sind und deren Anwesenheit zu bestimmten Zeiten für 

den Dienstbetrieb erforderlich ist 

 

mit Gesamtkosten in Höhe von derzeit ca. 7.300.000 EUR (Stand: 11.05.2022) wird zugestimmt. 

 

Bis zur Ausführung in einem Jahr ist mit einer weiteren Preissteigerung von 10 % zu rechnen. 

Der Bau- und Planungsausschuss stimmt deswegen einem zusätzlichen Budget in Höhe von 

630.000 € für die zu erwartenden Preissteigerungen zu. 

 

 

Außerdem wird dem Kreisausschuss vorgeschlagen, wie folgt zu beschließen: 

 

Die gemäß Entwurfsplanung für den Neubau des genannten Dienstgebäudes ermittelten Ge-

samtkosten in Höhe von derzeit ca. 7.300.000 EUR werden genehmigt. Zusätzlich genehmigt der 

Kreisausschuss das Budget in Höhe von 630.000 € für die zu erwartenden Preissteigerungen bis 

zur Ausführung. Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Umsetzung der Maßnahme erforderli-

chen Haushaltsansätze zur Deckung der Kosten in den jeweiligen Haushaltsplänen des Land-

kreises Amberg-Sulzbach zu veranschlagen. 

 

B) Nichtöffentlicher Teil 

 


